
§ 21 Honorarvereinbarung 
 

 

(1) Das Verbot, geringere als die gesetzlichen Gebühren zu fordern oder zu vereinba-

ren, gilt auch im Verhältnis zu Dritten, die es anstelle des Mandanten oder neben 

die-sem übernehmen, die Gebühren zu bezahlen, oder die sich gegenüber dem 

Mandanten verpflichten, diesen von anfallenden Gebühren freizustellen.  

 

(2) (aufgehoben). 


